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Was ist „elektronische 

Demokratie“?

• „Technisch“: Nutzung der NIKT zur 

Erfüllung von Systemfunktionen des 

demokratischen politischen Systems

• „Politisch“: Spektrum von „bringing people 

closer to their government“ (Clift) bis 

„bringing people together to help 

themselves“ (Crabtree)



Partizipative Demokratie

• Was ist Partizipation?

• Jede Teilhabe an staatlicher Willensbildung 
(einschließlich Wahlen)?

• Qualifizierte Teilhabe an staatlicher 
Willensbildung in öffentlichem Diskurs?

• Soll Begriff Berechtigung haben, muss er 
qualifizierten Anspruch an Demokratie 
einschließen

• Hintergrund: Differenzierung Staat/Gesellschaft



Partizipation vs. 

Selbstorganisation
• Partizipation impliziert C2G/G2C-Ansatz 

(Teilhabe an vorgegebenen, wenn auch 
adaptierbaren Strukturen) – Ziel: „closer to 
government“

• Selbstorganisation: C2C(sekundär CC2G)-Ansatz 
(kooperative Stiftung von Strukturen, welche die 
vorgegebenen ergänzen, mit ihnen konkurrieren 
oder konfligieren oder sie ersetzen oder 
überflüssig machen können, was „e-democracy 
beyond e-government“ bedeuten würde) – Ziel: 
„closer together“



Inhaltliche vs. 

Verfahrenslegitimation
• Aufgabe des politischen Systems: 

Legitimationsbeschaffung

• Inhaltliche Legitimation staatlicher 
Willensbildung unter demokratischer Anforderung 
bedürfte informations- und 
kommunikationsbasierter Partizipation

• Verfahrenslegitimation bedarf informations- und 
kommunikationsvermittelter Transparenz 
(Öffentlichkeit)

• NIKT bieten beide Optionen (Offenheit der 
Technologie)



Zwei Säulen demokratischer 

Legitimation

• Fiktion der Repräsentation: Parlament als 

Volks“vertretung“, zu rechtfertigen durch „die 

sozialtechnischen Vorteile der Arbeitsteilung“ 

(Kelsen)

• Fiktion der deliberativen Politik: „Zusammenspiel 

einer zivilgesellschaftlich basierten Öffentlichkeit 

mit der rechtsstaatlich institutionalisierten 

Meinungs- und Willensbildung im 

parlamentarischen Komplex“ (Habermas)



Terminologie (1)

E-Partizipation E-Stimmabgabe E-Parlament

E-Demokratie



Terminologie (2)

E-Information E-Kommunikation E-Partizipation i.e.S.

(E-Konsultation, E-Petition)

E-Partizipation i.w.S.



(Legislative) Konsultation

• Konsultation (als Verfahrensinstrument) ist ein 
(mehr oder minder) formalisierter Weg zur 
Einholung der Meinungen der (organisierten 
und/oder nicht organisierten) Öffentlichkeit zu 
einem politischen Gegenstand oder Politikfeld

• Konsultation (als partizipatives Instrument) beruht 
nicht auf dem Prinzip der repräsentativen 
Stichprobe, sondern entweder auf politischer 
Entscheidung über die zu Konsultierenden oder 
auf freier Beteiligung

• Konsultation kann in allen Stadien von 
Gesetzgebungsprozessen stattfinden – meist 
vorparlamentarisch



Weg der Bundesgesetzgebung
Ministerratsbeschluss/

Regierungsvorlage
Gesetzesbeschluss

Beurkundung

Kundmachung

RIS

Bundes-

ministerium

Bundes-

regierung

Parlament

(NR/BR)

Bundes-

präsident

Bundes-

kanzler

Ministerialentwurf

Ministerratsvortrag



Vorparlamentarisches 

Begutachtungsverfahren

• Partielle Rechtsgrundlage: Begutachtungsrecht 

gesetzlicher Interessenvertretungen, 

Konsultationsmechanismus

• Keine Verfahrensregeln in Legistischen 

Richtlinien (z.B. Begutachtungsfrist)

• Parlament seit 1961 einbezogen

• Rd. 100 Ministerialentwürfe/Jahr (über 70 % 

davon führen zu Regierungsvorlagen)



Elektronifizierung

• Dokumente des Begutachtungsverfahrens seit 
1999 auf Website des Parlaments veröffentlicht 
(PDF, „back office“: Oracle-Datenbank)

• Anfangs Scans, mittlerweile Mehrzahl der 
Dokumente elektronisch übermittelt (E-Mail)

• Seit 2006 „äußere“ Struktur von 
Ministerialentwürfen analog jener von 
regierungsvorlagen im „E-Recht“

• Seit 2007 „E-Rechts“-Schnittstelle zur 
Übermittlung von Ministerialentwürfen an das 
Parlament





















“Elektronisches” 

Begutachtungsverfahren

• Öffentliches Interesse wie auch 
Erwartungshaltung der Teilnehmer am 
Begutachtungsverfahren haben sich durch 
elektronische Veröffentlichung der Dokumente 
signifikant verstärkt

• Bisher kaum aktive Teilnahme von Individuen 
(formelle Einbeziehung nur auf Landesebene!)

• Nächster Schritt: elektronische 
Begutachtungsplattform (Portal)



Aktuelle Entwicklungen

• Integration in „E-Rechts“-Workflow: sichere und 
sofortige Übermittlung an Parlament, Metadaten, 
automationsunterstützte Veröffentlichung

• Einfache Webapplikation für Konsultation in 
Sozialversicherungslegistik operational seit 2007 
(Entwürfe in XML strukturiert): 
http://svbegutachtung.bmsk.gv.at

• Modul „LEXWAS Begutachtung“ für 
automationsunterstützte Synopsenerstellung

• Pilotprojekt für Begutachtungsportal in 
Vorbereitung

http://svbegutachtung.bmsk.gv.at/


Erfordernisse: Struktur

• Strukturierte Abgabe von Stellungnahmen 
(Übersichtlichkeit); Möglichkeit allgemeiner 
Kommentare

• Einbettung des Entwurfs in strukturorientiertes 
Format (XML): automationsunterstützte 
Strukturierung der Vorlage für Stellungnahmen, 
Verknüpfung mit Begleitmaterial  (Erläuterungen, 
Textgegenüberstellung) und 
automationsunterstützte Verarbeitung der 
Stellungnahmen (Synopse)

• Strukturiertes „feedback“ (politische 
Entscheidung!)



Erfordernisse: Benutzeroberfläche

• Solange Verarbeitung von XML-Dateien 
generischen XML-Editor erfordert, 
Benutzeroberfläche zur Substituierung 
struktureller Funktionalitäten nötig 
(Webapplikation)

• „Usability“ als Voraussetzung für Akzeptanz

• Trennung narrativer Kommentare und alternativer 
Textvorschläge

• Portalfunktionen: Verfügbarmachung technischer 
Werkzeuge und legistischer/thematischer 
Referenzmaterialien



Erfordernisse: Benutzerdienste

• Akteur/Rollen-Konzept insb. für Administrierung 

institutioneller Benutzer (z.B. Trennung zwischen 

Entwurf und Freigabe einer Stellungnahme)

• Zulassung von individuellen Benutzern und 

Identifizierungserfordernisse politisch zu 

entscheiden

• Besondere Werkzeuge für individuelle Benutzer 

(z.B. „groupware“ für Erarbeitung gemeinsamer 

Stellungnahmen in diskursiven Prozessen)



Erfordernisse: semantische 

Werkzeuge

• Semantisches „mark-up“ des Entwurfs zur 

Förderung des „Verständnisses“ der Bedeutung 

(z.B. Auflösung impliziter Verweise)

• Semantische Werkzeuge auf Benutzerseite zur 

Unterstützung des Zugangs zu relevanter 

Hintergrundinformation

• Semantische Werkzeuge auf Plattformseite zur 

Unterstützung des automatischen „clustering“ 

nicht (ausreichend) strukturierter Kommentare



Allgemeine Erfordernisse

• Herkunftsnachweis (Authentizität)

• Unversehrtheit (Integrität)

• Verfügbarkeit (Retrievalfähigkeit)

• Dauerhafte Gewährleistung von 

Authentizität, Integrität und 

Retrievalfähigkeit

• Hardware- und Softwareneutralität



Ziele

• Hauptvorteil: automationsunterstützte Synopse 
und/oder „clustering“ der Stellungnahmen –
Beschleunigung der Auswertung, Bewältigung 
großer Mengen von Kommentaren

• Modellierung der Entscheidungsprozesse 
institutioneller, Unterstützung diskursiver 
Meinungsbildungsprozesse individueller Benutzer

• „Feedback“ würde Responsivität schaffen

• Verstärkte Partizipation an legislativen Prozessen 
würde Legitimation durch „deliberative Politik“ 
erhöhen



Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

Weitere Information:

guenther.schefbeck@parlament.gv.at


